
Musterablauf für das Mittelabrufverfahren im Rahmen 
der Förderrichtlinie: 

Förderung des Austauschs bestehender GSM-R – 
Funkmodule gegen störfeste GSM-R – Funkmo-
dule oder zum Einbau von entsprechenden Filtern 
in der Fassung vom 1. Juli 2021 
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Mit Bestandskraft* des 

Zuwendungsbescheides kann die 

Umrüstung beginnen (Als Beginn zählt der 

Abschluss von Liefer-/ Leistungsverträgen), 

z.B. am 08.11.2021. 

Eingang der vollständigen 

Antragsunterlagen beim EBA, 

z.B. am 04.08.2021. 

Die Zuwendungsempfängerin reicht den 

Verwendungsnachweis ein. 

Frist: Innerhalb von 6 Monaten nach 

Ende des Bewilligungszeitraumes. 

* = Die Bestandskraft tritt einen Monat nach Bekanntgabe ein. Die Bestandskraft der Bescheide kann durch 
Verzicht auf Einlegung von Rechtsmitteln beschleunigt herbeigeführt werden. 

  

Die Zuwendungsempfängerin übersendet den 
Vordruck "Angaben des Zuwendungs-

empfängers für das Abrufverfahren" (Anlage 
10.1 des Handlungsleitfadens) an das BMVI und 
nachrichtlich an das EBA-Referat 42 per E-Mail. 

 

Mit Bestandskraft des Zuwendungsbescheids 
und nach erfolgter Registrierung zum Abruf-

verfahren erhält die Zuwendungsempfängerin 
die Mitteilung, dass die Bundesmittel zum Abruf 

bereitgestellt wurden. 
 

Der Abruf erfolgt durch die Übersendung des 
"Auszahlungsbelegs M03" (Anlage 10.2 des 

Handlungsleitfadens) per E-Mail an die 
Bundeskasse Trier und das EBA-Referat 42, 

sowie taggleich per E-Mail - zusammen mit der 
Chronologischen Auflistung (Anlage 10.3 des 

Handlungsleitfadens) und den Rechnungskopien 
an den Sachbereich 5 des EBA. 

Weitere Informationen zum Abruf sind dem 

Handlungsleitfaden zum Abrufverfahren zu 

entnehmen! 

Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides,  

z.B. am 05.10.2021. 

Durchführung der Umrüstung und 

Rechnungsbegleichung 

Frist: Bis 31.12.2022 


